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HESSISCHER LANDTAG 

Drucksache 21/

Kleine Anfrage 
Yanki Pürsün (Freie Demokraten) 

Erfüllt das Hessische Landesamt für Gesundheit und Pflege seinen Anspruch als krisenfeste 

Mittelebene des Öffentlichen Gesundheitsdienstes? 

Vorbemerkung: 

Das Hessische Landesamt für Gesundheit und Pflege wurde zum 1. Januar 2023 errichtet. Die 

Landesregierung begründete die neue Behörde damit, die Leistungsfähigkeit des Öffentlichen 

Gesundheitsdienstes zu stärken und ein Bindeglied zwischen dem zuständigen Ministerium und den 

kommunalen Gesundheitsämtern zu schaffen. 

Nach früherer Darstellung der Landesregierung soll das Amt Empfehlungen erarbeiten, ein 

einheitliches Vorgehen in Hessen unterstützen, die Gesundheitsämter beraten sowie die Verbindung 

zwischen Wissenschaft und Praxis verbessern. Auch im Krisenfall soll die neue Behörde dazu 

beitragen, den Öffentlichen Gesundheitsdienst handlungsfähiger aufzustellen. 450 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter waren dafür eingeplant, wobei die meisten im Rahmen von 

Aufgabenübertragungen aus beteiligten Behörden überführt werden sollten. 
Zugleich hat die Landesregierung wiederholt auf die kommunale Verantwortung für die 

Gesundheitsämter verwiesen. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche konkreten 

Aufgaben das Hessische Landesamt für Gesundheit und Pflege inzwischen übernimmt, wie seine 

Leistungsfähigkeit bewertet wird und welchen messbaren Nutzen es für die kommunalen 

Gesundheitsämter sowie die Krisenfestigkeit des Öffentlichen Gesundheitsdienstes hat. 

 Ich frage die Landesregierung: 

1. Welche konkreten Aufgaben nimmt das Hessische Landesamt für Gesundheit und Pflege

aktuell als Mittelebene des Öffentlichen Gesundheitsdienstes wahr?

2. Welche Aufgaben hat das Hessische Landesamt für Gesundheit und Pflege seit seiner

Errichtung vom zuständigen Ministerium übernommen?

3. Welche Aufgaben hat das Hessische Landesamt für Gesundheit und Pflege seit seiner

Errichtung von den Regierungspräsidien übernommen?

4. Welche Leistungskennzahlen nutzt die Landesregierung zur Bewertung des Hessischen

Landesamtes für Gesundheit und Pflege?

5. Welche Zielwerte gelten für diese Leistungskennzahlen im Jahr 2026?

6. Wie bewertet die Landesregierung die Arbeitsfähigkeit des Hessischen Landesamtes für

Gesundheit und Pflege im Krisenfall?

7. Welche Krisenübungen hat das Hessische Landesamt für Gesundheit und Pflege seit seiner

Errichtung durchgeführt?

8. Welche Rückmeldungen der kommunalen Gesundheitsämter zur Arbeit des Hessischen

Landesamtes für Gesundheit und Pflege liegen der Landesregierung vor?

9. Welche konkreten Verbesserungen für die kommunalen Gesundheitsämter sind durch das

Hessische Landesamt für Gesundheit und Pflege seit seiner Errichtung eingetreten?

29.06.2026

29/06/26

4705



10. Welche organisatorischen Änderungen prüft die Landesregierung zur Steigerung der 

Leistungsfähigkeit des Hessischen Landesamtes für Gesundheit und Pflege? 

 

 
 

Wiesbaden, 29. Juni 2026 
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